
 
Der Bürgermeister 
Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement 
 
 

Vorlage Nr. 466/18 

 
 
 

Betreff: 
 

Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage„ - 
weitere Festlegungen 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 

Rat der Stadt Rheine 04.12.2018 Berichterstattung durch: Herrn Dr. Lüttmann 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt 

Produktgruppe 42 Finanzen 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 
 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge        € Einzahlungen       € 
Aufwendungen        € Auszahlungen       € 
Verminderung Eigenkapital       € Eigenanteil       € 
 
 

Finanzierung gesichert 
 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 
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Vorlage Nr. 466/18 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
 
1. Der Rat der Stadt Rheine bestellt für die Betriebsleitung Herrn Gerrit Musekamp zum Be-

triebsleiter und Herrn Jan-Christoph Tonigs zum Stellvertreter. 
 

2. Der Rat der Stadt Rheine nimmt zur Kenntnis, dass das für die Aufgabenerledigung benö-
tigte Personal gemäß § 613a BGB im Rahmen eines Betriebsübergangs von der Kulturelle 
Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH übernommen wird. 
 

3. Der Rat der Stadt Rheine beauftragt die Verwaltung, eine Eröffnungsbilanz zum Bilanz-
stichtag 01.01.2019 für die Einrichtung zu erstellen. 

 
 
 
Begründung: 
 
zu 1. 
Der Rat der Stadt Rheine entscheidet gemäß § 4 Buchstabe a) der Eigenbetriebsverordnung 
NRW (EigVO NRW) über die Bestellung und Abberufung der Betriebsleitung. Dieses Recht 
kann er nicht auf andere Gremien übertragen. Die Betriebssatzung regelt im § 3, dass die 
Betriebsleitung aus einem Betriebsleiter und einem Stellvertreter besteht. 
Der Geschäftsführer der Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH soll zur Si-
cherstellung der Kontinuität zum Betriebsleiter bestellt werden. Um den Stellenplan der Ein-
richtung nicht zu überfrachten, soll Herr Jan-Christoph Tonigs, künstlerischer Leiter der Kul-
turelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH, zum Stellvertreter bestellt werden. 
 
zu 2. 
Im Rahmen der Übernahme des Geschäftsbetriebs von der Kulturelle Begegnungsstätte Klos-
ter Bentlage gGmbH tritt die Stadt Rheine im Zeitpunkt des Übergangs (01.01.2019) gemäß 
§ 613a BGB in alle bestehenden Arbeitsverträge mit den sich daraus ergebenden Rechten 
und Pflichten ein. 
 
zu 3. 
Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen zu verwalten und nachzuwei-
sen (§ 9 EigVO NRW). Dieses Sondervermögen ist rechtlich zwar Bestandteil des Gemeinde-
vermögens, in seiner Verwendung aber zweckgebunden. Zum Errichtungsstichtag ist eine 
Eröffnungsbilanz zu erstellen und zu prüfen; hierbei findet § 106 Abs. 2 Gemeindeordnung 
NRW (GO NRW) Anwendung. 
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